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1. Anzeigenauftrag im Sinne der nachfolgenden Geschäftsbedingungen ist der Auftrag über die

Veröffentlichung eines oder mehrerer Anzeigen eines Werbungstreibenden oder sonstigen

Inserenten in einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung. Jedem Anzeigenauftrag liegen die

Bedingungen der jeweils gültigen Anzeigenpreisliste und die nachfolgenden Allgemeinen

Geschäftsbedingungen zugrunde. Bei Änderungen der Anzeigenpreise treten die neuen

Bedingungen auch bei laufenden Aufträgen sofort in Kraft, sofern nicht ausdrücklich eine andere

Vereinbarung getroffen worden ist.

2. Die Werbemittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen

und Abrechnungen mit den Werbungstreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten. Die

vom Verlag gewährte Mittlungsvergütung darf an die Auftraggeber weder ganz noch teilweise

weitergegeben werden. Bei Ausfall oder Insolvenz des Auftraggebers haftet die Werbeagentur

des Auftraggebers für bestellte Anzeigen.

3. Anzeigenaufträge sind längstens innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzuwickeln.

Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der

Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste

Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.

4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der

Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem

gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstat-

ten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des

Verlages beruht.

5. Für die Annahme von Anzeigen in bestimmten Ausgaben oder in bestimmten Nummern oder

an bestimmten Plätzen wird keine Gewähr geleistet. Platzvorschriften werden nicht als

Auftragsbestandteil angesehen. Sie gelten für den Verlag lediglich als Platzwünsche und werden

nach Möglichkeit erfüllt. Spätere Reklamationen wegen Nichteinhaltung solcher Vorschriften kön-

nen daher nicht als Vertragsbestandteil geltend gemacht werden.

6. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines

Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form

nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren

Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für

den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen

oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines

Musters der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung

beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder

Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem

Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

7. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der

Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte

Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den

belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen

Möglichkeiten. Sind etwaige Mängel bei den vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten

Druckunterlagen nicht sofort erkennbar, sondern werden dieselben erst beim Druckvorgang

deutlich, so hat der Auftraggeber bei ungenügendem Abdruck keine Ansprüche.

Für die digitale Übermittlung von Druckunterlagen gelten ergänzend die folgenden besonderen

Bestimmungen:

a) Digitale Druckunterlagen sind solche, welche per Datenträger (z.B. Disketten, Cardridges, CD-

Rom) direkt oder indirekt per Fernübertragung (z.B. ISDN, eMails, Inter-Intranet) an den Verlag

papierlos übermittelt werden.

b) Unerwünschte Druckresultate (z.B. fehlende Schriften, falsche Rasterweite), die sich auf eine

Abweichung des Auftraggebers von den Empfehlungen des Verlages zur Erstellung und Übermitt-

lung von Druckvorlagen zurückführen lassen, führen zu keinem Preisminderungsanspruch.

c) Für die Übertragung von digital übermittelten Druckvorlagen dürfen nur geschlossene Dateien

verwendet werden, an denen der Verlag inhaltlich keine Möglichkeit der Veränderung hat. Offene

Dateien kann der Verlag ablehnen. Der Verlag kann bei offenen Dateien für die inhaltliche

Richtigkeit nicht in Anspruch genommen werden.

d) Bei der Übermittlung von mehreren zusammengehörenden Dateien hat der Auftraggeber dafür

Sorge zu tragen, dass diese Dateien innerhalb eines gemeinsamen Verzeichnisses (Ordner)

gesendet bzw. gespeichert werden.

e) Digital übermittelte Druckvorlagen für Farbanzeigen können nur mit einem auf Papier geliefer-

ten Farb-Proof zuverlässig verarbeitet werden. Ohne Farb-Proof sind Farbabweichungen unver-

meidbar und können insoweit keinen Preisminderungsanspruch auslösen.

f) Werden digital übermittelte Druckvorlagen per Datenträger an den Verlag übermittelt, werden

diese nur auf besonderen Wunsch des Auftraggebers und auf Kosten des Auftraggebers zurück-

geschickt.

g) Der Auftraggeber hat vor einer digitalen Übermittlung von Druckvorlagen dafür Sorge zu tra-

gen, dass die übermittelten Daten frei von Computerviren o.ä. sind. Entdeckt der Verlag in einer

ihm übermittelten Datei Computerviren o.ä., wird die Datei sofort gelöscht und aus dem System

entfernt, ohne dass der Auftraggeber hieraus Ansprüche herleiten kann. Der Verlag behält sich

zudem vor, den Auftraggeber auf Schadensersatz in Anspruch zu nehmen, wenn durch solche

durch den Auftraggeber infiltrierte Computerviren o.ä. dem Verlag Schäden entstehen.

8. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder unvollständi-

gem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie

Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde.

Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die

Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf

Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. Schadensersatzansprüche aus

positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung

sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen; Schadenersatzansprüche aus

Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren

Schadens und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt

nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlages, seines gesetzlichen Vertreters und sei-

nes Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter

Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber

hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist

gegenüber Kaufleuten die Haltung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraus-

sehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen

müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang

von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

9. Bei fernmündlich aufgegebenen Bestellungen und Änderungen sowie für Fehler infolge

undeutlicher Niederschrift, verstümmelter Texte durch Übertragungsgeräte (z.B. Faxgeräte) wird

keine Haftung für die Richtigkeit der Wiedergabe übernommen.

10. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die

Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Sendet der Auftraggeber

den ihm rechtzeitig übermittelten Probeabzug nicht bis zum Anzeigenschluss (s. oben) zurück, so

gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt.

11. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die Anzeige in der beim Verlag

üblichen Form gesetzt und die tatsächliche Abdruckhöhe der Preisberechnung zugrunde gelegt.

12. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung geleistet hat, ist die Rechnung innerhalb der aus

der Preisliste ersichtlichen, vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern

nicht im einzelnen Fall eine kürzere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist.

13. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet.

Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur

Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen

begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch

während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne

Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages

und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

14. Die Pflicht zur Aufbewahrung von Druckunterlagen endet drei Monate nach Erscheinen der

letzten Anzeige, sofern nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen worden ist.

Druckunterlagen werden nur auf besondere Aufforderung an den Auftraggeber zurückgesandt.

15. Kosten für die Anfertigung von Fotos oder Offsetfilmen sowie für vom Auftraggeber

gewünschte oder zu vertretende erheblichen Änderungen ursprünglich vereinbarter

Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen. Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen

nicht sofort erkennbar, sondern werden diese erst beim Druckvorgang deutlich, so hat der

Auftraggeber bei ungenügendem Abdruck keine Ansprüche. Treffen beschädigte Druckunterlagen

erst unmittelbar vor Drucklegung des Blattes bei dem Verlag ein, so hat der Anzeigenkunde die

aus der erforderlichen Sonderbemühung des Verlages entstehenden Kosten zu tragen.

16. Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der

Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf

Chiffreanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge auf

Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht abgeholt

sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu

sein. Der Verlag behält sich im Interesse und zum Schutz des Auftraggebers das Recht vor, die

eingehenden Angebote zur Ausschaltung von Missbrauch des Zifferndienstes zu Prüfzwecken zu

öffnen. Zur Weiterleitung von geschäftlichen Anpreisungen und Vermittlungsangeboten ist der

Verlag nicht verpflichtet.

17. Im Falle höherer Gewalt, auch bei Streiks, Betriebsstörungen Stromausfall u.s.w. erlischt

jede Verpflichtung auf Erfüllung von Aufträgen und Leistung von Schadenersatz. Insbesondere

wird auch kein Schadenersatz für nicht veröffentlichte oder nicht rechtzeitig veröffentlichte

Anzeigen geleistet.

18. Die vorstehenden Bestimmungen gelten für die Online-Veröffentlichung von Anzeigen dem

Medium entsprechend in gleicher Weise.

19. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Gerichtsstand ist der Sitz des Verlages. Soweit

Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der

Gerichtstand bei Nicht-Kaufleuten nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen


